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Berlin, 3. März 2020 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Deutscher Juristinnenbund e.V. 
Vereinigung der Juristinnen,  
Volkswirtinnen und Betriebswirtinnen 

Geschäftsstelle / Office: 
Anklamer Straße 38  ●  D-10115 Berlin 
fon: +49 30 4432700  ●  fax: +49 30 44327022   
geschaeftsstelle@djb.de  ●  https://www.djb.de 

Vor dem 9. Staatenbericht zu CEDAW:  

Juristinnenbund veröffentlicht Themenliste 

Der UN-Frauenrechtsausschuss wird auf seiner Sitzung vom 2. bis 6. März 2020 festlegen, zu 

welchen Themen Deutschland im Rahmen der UN-Frauenrechtskonvention Rechenschaft ab-

legen muss. „Die Bundesregierung hat die Chance, jetzt noch einmal die Weichen für die volle 

Gleichberechtigung aller Frauen in Deutschland zu stellen“, fordert Prof. Dr. Maria Wersig, 

Präsidentin des djb. „Die UN-Frauenrechtskonvention konkretisiert das Gleichstellungsgebot 

des Grundgesetzes. Unsere Stellungnahme zeigt signifikante Lücken bei der Umsetzung der 

Gleichberechtigungsgebote und Menschenrechte von Frauen auf. Wir erwarten, dass der Aus-

schuss die Bundesregierung zur Berichterstattung zu den vom djb benannten Themen auffor-

dert“.  

Das Staatenberichtsverfahren ist eine Chance, die deutsche Gleichstellungspolitik auf den 

Prüfstand zu stellen. Gerade im Gleichstellungsjahr 2020 wäre es sehr zu begrüßen, wenn 

Deutschland auch in diesem Bereich in die Spitzengruppe aufrücken würde.  

Der djb zeigt in seinen an den Ausschuss gesendeten Vorschlägen für die „List of Issues“ drin-

genden Handlungsbedarf auf: bei der tatsächlichen Wahlrechtsgleichheit für Frauen, dem Zu-

gang zum Arbeitsmarkt, der Situation von geflüchteten Frauen, dem Umgang mit Digitalisie-

rung, dem wirksamen Schutz von Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt und steuerrecht-

lichen Benachteiligungen. Weitere Themen sind die Zwangssterilisation von Frauen mit Lern-

schwierigkeiten, die Gewährleistung des Zugangs zu sicherem und legalem Schwangerschafts-

abbruch, insbesondere der Schutz vor Gehsteigbelästigung, sowie die Bekämpfung von Ge-

schlechterstereotypen, insbesondere in der Bildung, den Medien und der Werbung. 

Die „List of Issues“ finden Sie hier:    

https://www.djb.de/verein/Kom-u-AS/K6/st20-06d/ (deutsch) 

https://www.djb.de/verein/Kom-u-AS/K6/st20-06e/ (englisch) 
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Hintergrund 

Als wichtigster internationaler Vertrag über die Menschenrechte von Frauen verpflichtet die 

UN-Frauenrechtskonvention CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination against 

Women) Deutschland zur rechtlichen und faktischen Gleichstellung von Frauen in allen Le-

bensbereichen. Das Übereinkommen gilt als Bundesgesetz. Gesetzgebung, Regierungen, Ver-

waltungen und Gerichte in Bund und Ländern dürfen daher nicht gegen CEDAW verstoßen. 

Deutschland ist zudem verpflichtet, aktiv die tatsächliche Gleichheit aller Frauen in der Gesell-

schaft zu erreichen und jegliche Form der Diskriminierung von Frauen auch durch Unterneh-

men und Privatpersonen zu beseitigen. 

Die Umsetzung der UN-Frauenrechtskonvention in den Vertragsstaaten wird durch den aus 

unabhängigen Expert*innen bestehenden CEDAW-Ausschuss der Vereinten Nationen (UN-

Frauenrechtsausschuss) regelmäßig kontrolliert. Deutschland befindet sich aktuell im 9. Be-

richtsverfahren. Im Verfahren erstellen die Staaten Umsetzungsberichte. Die Zivilgesellschaft 

kann Parallelberichte einreichen. Der djb beteiligt sich seit vielen Jahren an den Prüfverfahren 

mit eigenen Stellungnahmen und Berichten.  

Mit seinen Vorschlägen zur „List of issues“ nutzt der djb die zivilgesellschaftlichen Organisati-

onen zustehende Möglichkeit, den CEDAW-Ausschuss auf Bereiche mit schwerwiegenden 

Umsetzungslücken aufmerksam zu machen. Nach dem neuen, vereinfachten Berichtsverfah-

ren sendet der Ausschuss dem Staat einer Liste von Fragen zu (List of Issues Prior to Reporting 

– LoIPR), deren Beantwortung der Regierung obliegt und damit die Grundlage für den Staa-

tenbericht bildet. Der CEDAW-Ausschuss wird der Bundesregierung nach seiner Sitzung im 

März diese Fragenliste übersenden. Diese muss innerhalb eines Jahres beantwortet werden. 


